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Die experimentelle Wirtschaftsforschung kann eingeset2t werden, um kausale Ein- 
flussfaktoren von Verhalten unter kontrollierten Rahmenbedingungen 2u identifi2ie- 
ren. Insbesondere ermoglicht sie Einsichten uber Verhaltenstenden2en in moralischen 
Dilemmata wie 2. B. Situationen, in denen Korruption moglich ist. Anhand des Bei- 
spiels der Korruptionsforschung beleuchtet der Beitrag, wie experimentelle Studien 
2ur Verbesserung des Verstandnisses von moralischen Intuitionen und 2ur Gestaltung 
von Rahmenbedingungen fur ethisches Handeln in der Wirtschaft genut2t werden 
konnen.
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1. Einleitung
Korruption wird uberwiegend als eine unethische Praxis angesehen, da sie der Wirt- 
schaft und der Gesellschaft schadet und daher bekampft werden muss1. Fur viele in- 
ternational tatige Unternehmen ist diese ethische Forderung nicht leicht zu erfullen. 
Wie soll sich ein Unternehmer verhalten, wenn er weiB, dass er seine Geschafte nur 
dann machen kann, wenn er Bestechungsgeld zahlt? Obwohl die Aufdeckung von 
Bestechung und Bestechlichkeit mit hohen Strafen und Imageverlusten verbunden ist, 
scheint Korruption zur globalen Wirtschaft dazuzugehoren. Die jungeren Skandale 
wie bei Siemens belegen dies (vgl. Eisert 2011). Auch der deutsche Unternehmer 
Eginhard Vietz berichtet ahnliche Erfahrungen aus seiner internationalen Tatigkeit. Er 
nennt den Kampf der Unternehmen gegen Korruption „reine Heuchelei“ (Iwersen 
2010), denn die Unvermeidbarkeit von Korruption, insbesondere in Landern mit nied- 
rigerem Lebensstandard, sei Unternehmern und Gesetzgebern bekannt und trotzdem 
wurden sich die Gesetze und Vorschriften immer mehr von dieser Realitat entfernen. 
Fur ihn sind ethische Forderungen gegen Korruption bloBe Scheinheiligkeit.
Was konnte der Grund fur die scheinbare Akzeptanz von Eginhard Vietz im Hinblick 
auf korruptes Verhaltens sein? Es liegt nahe, dass Unternehmer im Laufe ihrer Tatig­
keit die moralische Intuition2 entwickeln, dass unternehmerische Aktivitaten das All- 
gemeinwohl fordern. Zunachst gabe es hier die moralische Uberzeugung, dass unter­
nehmerische Aktivitaten wunschenswert sind, da sie zum Beispiel Arbeitsplatze schaf- 
fen und Nachfrage von Menschen durch die angebotenen Produkte befriedigen. Sol- 
che oder ahnliche Uberlegungen konnen dann dazu fuhren, dass moralische Uberzeu- 
gungen in moralischen Intuitionen manifestiert werden.3 Moralische Intuitionen sind 
jedoch schwer veranderbar und werden unter Umstanden auf Situationen angewendet, 
fur die sie ungeeignet sind.4 Die moralische Intuition des Unternehmers wurde dann

Im § 299 des Strafgesetzbuches werden Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen 
Verkehr geregelt. Im Artikel 1 heiBt es: „Wer als Angestellter oder Beauftragter eines geschaft­
lichen Betriebes im geschaftlichen Verkehr einen Vorteil fur sich oder einen Dritten als Gegen- 
leistung dafur fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, dass er einen anderen bei dem Be- 
zug von W aren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu dre ijah ren  oder mit Geldstrafe bestraft.“
„Moral intuitions are strong, stable, immediate moral beliefs. ( .. .) . These moral beliefs are 
strong insofar as they are held with confidence and resist counter-evidence (although strong 
enough counter-evidence can sometimes overturn them). They are stable in that they are not 
just temporary whims but last long time ( ...) . They are immediate because they do not arise 
from any process that goes through ( ...)  intermediate steps o f conscious reasoning (although 
the believer is conscious o f the resulting moral belief)” (Sinnott-Armstrong et al. 2010).
Wir folgen hier den Erkenntnissen der neueren Moralpsychologie (vgl. Sinnott-Armstrong et al. 
2010). So schreibt zum Beispiel Haidt (2001:819) im Rahmen seines ,Social Intuitionist Ap- 
proach to M oraljudgem ent‘: „In the course o f thinking about a situation a person may sponta- 
neously activate a new intuition ( . . .) .”
In diesem Sinne bemerkt Sunstein (2005): „[one] might hypothesize that moral intuitions reflect 
an overgeneralization o f principles that usually make sense — but that fail to make sense in the 
particular case.” Kahneman (2012) und Haidt (2001) erklaren moralische Intuitionen durch die 
Anwendungen von Heuristiken. So schreibt Sunstein (2005): „heuristics are mental shortcuts 
( .. .) . The use o f heuristics gives rise to intuitions about what is true, and these intuitions some­
times are biased, in the sense that they produce errors in a predictable direction. ( ...)  The prin- 
cipal heuristics should be seen in light o f dual-process theories o f cognition (Kahne-
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bedeuten, dass Geschaftstatigkeit grundsat2lich aufrechterhalten oder sogar ausgebaut 
werden sollte. Moglicherweise dominiert diese Intuition das Handeln auch dann, wenn 
unmoralische Handlungen fur die Weiterfuhrung der Geschaftstatigkeit notwendig 
sind. Es wird deutlich, dass die Ùbertragung im Allgemeinen plausibler moralischer 
Intuitionen auf unpassende Situationen 2u moralisch bedenklichen Entscheidungen 
fuhren konnen. In diesem Sinne ist die moralische Intuition von Herrn Viet2, d.h. sein 
individuelles Empfinden daruber, welche Handlungen als moralisch an2usehen sind, 
nicht im Einklang mit der weithin ak2eptierten ethischen Norm, Korruption 2u unter- 
lassen. Es erscheint naheliegend, dass ein Auseinanderfallen von moralischer Intuition 
und ethischen Normen Auswirkungen auf das Verhalten hat. Um glaubwurdig und 
wirksam 2u sein, sollte die Wirtschaftsethik, neben der normativen Frage nach dem 
guten Verhalten in der Wirtschaft, auch die Frage nach den Intuitionen, welche die 
Erfullung der Norm begleiten, berucksichtigen. Da2u benotigt die Wirtschaftsethik 
geeignete empirische Erkenntnisse uber die Bildung und Verwendung moralischer 
Intuitionen und daruber, wie sich die Wirtschaftsakteure unter bestimmten Bedingun- 
gen verhalten. Um solche Erkenntnisse 2u gewinnen, bietet sich die Methode der ex- 
perimentellen Wirtschaftsforschung an, mit deren Hilfe man Verhalten unter kontrol- 
lierten Bedingungen beobachten und somit Ruckschlusse auf vorherrschende morali­
sche Intuitionen gewinnen kann. Beispiele fur moralische Intuitionen sind 2um Bei- 
spiel die oben erwahnte Intuition, dass unternehmerische Aktivitaten das Allgemein- 
wohl fordern. Andere moralische Intuitionen, die bei der Korruptionsforschung eine 
besondere Rolle spielen und 2u denen weiter unten experimentelle Ergebnisse disku- 
tiert werden sollen sind: ,Freundliche Handlungen sollten mit freundlichen Handlun­
gen, unfreundliche mit unfreundlichen erwidert werden’, ,Dem Arbeitgeber und den 
Kollegen gegenuber ist man 2u Loyalitat verpflichtet’, ,Unrecht muss aufgedeckt und 
gestoppt werden’ oder ,Kleinere moralische Fehltritte sind entschuldbar’.
Daruber hinaus ist die experimentelle Wirtschaftsforschung geeignet, Verhaltensunter- 
schiede unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf2udecken. Die Methode der 
experimentellen Wirtschaftsforschung ist darauf spe2ialisiert, Rahmenbedingungen 
kontrolliert 2u verandern, um so kausale Zusammenhange fur Verhalten 2u identifi2ie- 
ren. Unterschiedliche Rahmenbedingungen, die fur die Korruptionsforschung beson- 
ders relevant sind, werden weiter unten beleuchtet, wie 2um Beispiel Kontroll- und 
Strafbedingungen und Compliance-MaBnahmen wie Personalrotation und das Vier- 
Augen-Prin2ip.
In diesem Sinne rekurriert insbesondere die Behavioral Business Ethics (vgl. Mes- 
sick/Tenbrunsel 1996; Her2og 2008; Wieland 2010; De Cremer/Tenbrunsel 2012) auf 
Beobachtungen von Verhalten mit dem Ziel, die Intuitionen und Verhaltensweisen 
der Menschen in Be2ug auf ethische Dilemmasituationen besser 2u verstehen. Sind 
diese experimentell gewonnenen Erkenntnisse extern valide, d.h. ubertragbar auf die 
Praxis, so erlauben sie fundierte Vorschlage, fur MaBnahmen 2ur Starkung des morali-

man/Frederick 2002). Those theories distinguish between two families o f cognitive operations, 
sometimes labeled System I and System II. System I is intuitive; it is rapid, automatic, and ef- 
fortless (■■■). System II, by contrast, is reflective; it is slower, self-aware, calculative, and deduc- 
tive. System I proposes quick answers to problems o f judgment, and System II operates as a 
monitor, confirming or overriding those judgments.“
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schen Vermogens, wie die Vermeidung von Korruption. Dabei wird die Diskussion 
daruber, welche moralischen Anspruche an Wirtschaftsakteure tatsachlich moglich 
sind, immer wichtiger, insbesondere vor dem Hintergrund der nicht enden wollenden 
Skandale um korrupte Praktiken in Wirtschaftsunternehmen. Ziel dieses Beitrags ist es 
auf2u2eigen, wie sich die moderne Wirtschaftsethik experimentelle Studien nut2bar 
machen kann, um moralische Intuitionen und die Entstehung von unethischen Ver- 
haltensweisen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen 2u untersuchen. Dies 
wird am Beispiel der experimentellen Korruptionsforschung dargestellt. Bevor ausge- 
wahlte experimentelle Studien und deren Aussagekraft fur die Korruptionsbekamp- 
fung 2ur Diskussion gestellt werden, wird 2unachst die Frage beleuchtet, warum die 
durch Experimente gewonnene Erkenntnisse fur die Wirtschaftsethik wichtig sein 
konnen.5 Insbesondere beschaftigt uns die Frage, wie die experimentelle Methode 
eingeset2t werden kann, Erkenntnisse 2u gewinnen, um das menschliche Vermogen 
2u starken, ethischen Normen 2u folgen.

2. Empirische Erkenntnisse und normative Ethik
Der oben 2itierte Unternehmer Eginhard Viet2 berichtet, dass er die Korruption als 
einen Zwang erlebt, dem 2u folgen durch seine moralische Intuition gerechtfertigt 
erscheint. Sein Vorwurf der Scheinheiligkeit lastet schwer auf der Ethik. Darf die 
Ethik sich darauf beschranken, Ideal2ustande 2u gebieten, die nicht oder nur sehr 
schwer erfullbar sind? Kann man Ethik und Empirie trennen? Wie kann das mensch­
liche Vermogen gestarkt werden, ethische Normen 2u erfullen?
Einer der prominentesten Philosophen, Immanuel Kant, unterscheidet bewusst 2wi- 
schen einem empirischen Teil der Ethik, den er praktische Anthropologie nennt, und 
einem rein vernunftbasierten Teil, den er Moral nennt (vgl. Kant 1998/1786: BA VI). 
Er argumentiert, dass eine normative Moral dem empirischen Teil der Ethik voraus- 
gehen soll, da die realen Sitten „allerlei Verderbnis unterworfen bleiben, solange jener 
Leitfaden und oberste Norm ihrer richtigen Beurteilung fehlt“ (Kant 1998/1786: BA 
XI.). Wir brauchen nach Kant die normative Ethik als Grundlage fur die Beurteilung 
der davon verschiedenen, realen Verhaltensweisen. So kommt die normative Ethik 
2um Schluss, dass 2um Beispiel Korruption schadlich ist. Auch wenn die Korruption 
eine unumgangliche Realitat geworden 2u sein scheint, hilft uns die reine Vernunft, 
diese Verderbnis der Geschaftssitten 2u erkennen. Gleichwohl ist die Praxis wichtig 
fur die normative Ethik. Denn die Vernunft, auf die sich die normative Ethik stut2t, 
ist kein Selbst2weck. Vielmehr findet sie ihre Anwendung in der Realitat. Kant glaubt,

Die Erkenntnisse der experimentellen Wirtschaftsforschung werden hier grundsat2lich und 
nicht im Lichte einer der normativen „Schulen“ der Wirtschaftsethik betrachtet. Das haben be- 
reits M. Festl und D. Festl-Poll (2012) unternommen. Sie sprechen von einem „Kampf“ und 
einem „verharteten Konflikt“ 2wischen den Verfechtern der Individualmoral und denjenigen 
der Rahmenordnung. Die moderne Verhaltensokonomie wird als eine Moglichkeit diskutiert, 
den Kampf 2u entscheiden. In seinem Buch erortert M. Schoefer (2005) die Be2iehung 2wi- 
schen Okonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung im Lichte einer spe2ifischen Stro- 
mung in der Wirtschaftsethik. Im Gegensat2 da2u wird im Folgenden der Beitrag der experi­
mentellen Wirtschaftsforschung uber die „verharteten Fronten“ hinaus und 2war als Starkung 
sowohl der Individualethik als auch der Institutionenethik betrachtet, indem sowohl individuel- 
le Intuitionen als auch institutionelle Rahmenbedingungen erortert werden.
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dass die Menschen fahig sind, die ethisch richtige Verhaltensweise 2u erkennen, aber 
dass es ihnen in der Realitat nicht leicht fallt, diese in ihren Handlungen um2uset2en. 
Die moralischen Gebote der Vernunft erfordern vom Menschen eine durch Erfah- 
rungen in der Realitat gescharften Urteilskraft,

,,um teils 2u unterscheiden, in welchen Fallen sie ihre Anwendung haben, 
teils ihnen einen Eingang in den Willen des Menschen und Nachdruck 2ur 
Ausubung 2u verschaffen, da diese, als selbst mit so viel Neigungen affÌ2Ìert, 
der Idee einer praktischen reinen Vernunft 2war fahig, aber nicht so leicht 
vermogend ist, sie in seinem Lebenswandel in concreto wirksam 2u machen"
(Kant 1998/1786: BA IX-X).

Erkenntnisse uber das Verhalten von Menschen konnen helfen, Bedingungen 2u 
schaffen, die ihr Vermogen starken, ethische Gebote der Vernunft wirksam in ihren 
Handlungen um2uset2en.
Die Vernunft darf den Menschen nicht uberfordern und nur solche Handlungen gebie- 
ten, die sein Vermogen nicht ubersteigen: „Denn, da sie gebietet, daB solche geschehen 
sollen, so mussen sie auch geschehen konnen" (Kant 1998/1786: A807/B835). Diese 
Annahme, bekannt auch als das Prin2ip „Das Sollen impli2iert das Konnen", wird in der 
gegenwartigen Literatur oft auf Kant 2uruckgefuhrt, ist jedoch „common sense" und 
wird in vielen ethischen Theorien vorausgeset2t (vgl. Bowie 2009). Die ethischen Ge­
bote mussen erfullbar sein.
Allgemein gilt, dass empirisches Handeln keine normative Rechtfertigung liefert. Den- 
noch kann die normative Theorie auf den Ruckhalt der empirischen Erfahrung nicht 
ver2ichten. Hume geht sogar davon aus, dass es gar nicht moglich ist, ethische Forde- 
rungen auf2ustellen, ohne die empirisch beobachtete Natur des Menschen 2u beruck- 
sichtigen. Hume (1969/1739) sah seinen Ansat2 als „being an attempt to introduce the 
experimental method of reasoning into moral subjects", denn er war der Auffassung, 
dass

,,the moral philosophy transmitted to us by Antiquity, labored under the 
same inconvenience that has been found in their natural philosophy, of be- 
ing entirely hypothetical, depending more upon invention than experience. 
Everyone consulted his fancy in erecting schemes of virtue of happiness, 
without regarding human nature, upon which every moral conclusion must 
depend" (Hume 2itiert nach Norton 1993).

In seinem Buch ,Eine Theorie der Gerechtigkeit‘ set2t Rawls dagegen die Argumenta- 
tion von Kant fort. Moralische Urteile auf der Ebene der reinen Vernunft (kon2ipiert 
als Ur2ustand, in dem von der Realitat abstrahiert wird) mussen den Intuitionen vo- 
rangehen. Diese Vorstellungen sind intuitiv und wir vertreten sie mit groBter Ùber- 
2eugung (vgl. Rawls 1979: 37). Gleichwohl behauptet Rawls, eine ,,intuitionistische 
Gerechtigkeitsvorstellung sei nur eine halbe" (Rawls 1979: 61). Er geht davon aus, 
dass die Intuitionen der Mehrheit die Umset2ung einer Ethik unmoglich machen kon- 
nen (vgl. Rawls 1979: 491). Die Intuition vieler Unternehmer, dass man sich dem 
Zwang 2ur Korruption beugen muss, rechtfertigt die Korruption nicht. Auch wenn 
die Intuition, dass Korruption unumganglich ist, starker ist als die moralische Intuiti­
on, dass Korruption eine unethische Praxis ist, rechtfertigt dies die Korruption nicht. 
Rawls geht davon aus, dass die Intuitionen die Triebkraft 2um Handeln und deshalb

zfwu 15/3 (2014), 303-318 307

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 06.03.2026, 15:02:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303


von 2entraler Bedeutung fur ethisches Handeln sind. Wenn es nun durch experimen- 
telle Untersuchungen gelingt, kausale Zusammenhange 2wischen Rahmenbedingun- 
gen und moralischen Intuitionen offen 2u legen, so besteht die Hoffnung, die Rah- 
menbedingungen so gestalten 2u konnen, dass die moralischen Intuitionen mit den 
moralischen Normen eher im Einklang sind. Jedoch mussen moralische Intuitionen 
anhand moralischer Normen bewertet und damit gewichtet werden. Im Ur2ustand in 
der Theorie von Rawls entscheiden die Parteien nach welchen Kriterien die Intuitio­
nen gewichtet werden sollen. Rawls betont, dass es nicht darum geht, die Intuitionen 
aus2uschalten, sondern sie aus2ubalancieren, um Gerechtigkeitsvorstellungen 2u ver- 
einheitlichen (vgl. Rawls 1979: 64). Das ist deshalb notwendig, da Gerechtigkeit intui- 
tiv nicht immer einleuchtend ist. Die normativen Gerechtigkeitsvorstellungen werden 
in der Theorie von Rawls als ein Konsensus unparteiischer Mitglieder uber die Prin2i- 
pien der gerechten Strukturen der Gesellschaft kon2ipiert. Da die Wirtschaft ein we- 
sentlicher Bestandteil dieser Gesellschaft ist, lasst sich eine wirtschaftsethische norma­
tive Folgerung 2iehen: Im Ur2ustand wurden die unparteiischen Mitglieder eine wirt- 
schaftliche Ungleichheit dann akzeptieren, wenn Chancengleichheit gegeben ist und 
wenn der am schlechtesten gestellte Wirtschaftsakteur keine Nachteile erfahrt. Da 
korruptes Handeln einen gesellschaftlichen Schaden mit sich 2ieht und gegen beide 
Bedingungen verstoBt, lasst sich wirtschaftsethisch folgern, dass Korruption sich nicht 
als Konsensus unparteiischer, vernunftbegabter Akteure ergeben wird. Daher kann die 
Bekampfung der Korruption als Norm angenommen werden und institutionell als 
Rahmenordnung angeset2t werden. Diese Norm muss in ihrer Anwendung konkreti- 
siert werden. Das bedeutet fur Rawls, es muss gepruft werden, ob die ethische Norm 
mit den Intuitionen der Menschen ubereinstimmt, d.h. beide im Gleichgewicht sind. 
Die Stabilitat des Gleichgewichts von Normen und Intuitionen ist temporar und es 
kann notwendig sein, das Gleichgewicht 2u modifÌ2ieren. Rawls schlagt vor, die mora­
lischen Normen und die Intuitionen als 2wei Seiten 2u betrachten und ihre Entspre- 
chung in einem ,reflective equilibrium‘ (Rawls 1979: 38; Guth/Kliemt 2010) 2u su- 
chen. Das bedeutet, die beiden Seiten 2u betrachten und moglicherweise 2u modifi2ie- 
ren, bis sie ubereinstimmen und damit 2u ak2eptablen Grundsat2en werden. In einem 
Hin- und Hergehen 2wischen den Gegensat2en kommen wir 2u einem, wie Rawls 
sagt, akzeptablen Urteil. A uf diese Weise werden die normativen Grundsat2e konkre- 
tisiert. Rawls kon2ipiert das ,reflective equilibrium, als einen theoretischen Versuch, 
sowohl vernunftige philosophische Bedingungen als auch moralische Intuitionen in 
ein anwendbares Schema 2u bringen.
Die bisherige Analyse hat ge2eigt, dass insbesondere Kant und Rawls in ihren Theo- 
rien die Trennung von Moral und Empirie postulieren, um sie dann aber aufeinander 
2u be2iehen. Gleichwohl erkennen beide, dass diese Be2iehung schwierig ist und kon- 
2entrieren sich auf die Ebene der Moraltheorie. Die Schwierigkeit der Be2iehung von 
Moral und Empirie besteht u.a. deshalb, weil 2u wenige empirische Erkenntnisse uber 
Intuitionen und Verhalten in ethischen Dilemmata vorliegen. Bei der Untersuchung 
des Ùbergangs 2wischen normativen Prin2ipien und Intuitionen kann der Anwendung 
von empirischen und insbesondere von experimentell gewonnenen Erkenntnissen 
eine Schlusselrolle 2ukommen, wie im nachsten Abschnitt fur die Sphare der Wirt­
schaft dargelegt wird.
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3. Experimentell gewonnene Erkenntnisse zur Starkung des moralischen
Vermogens in der Wirtschaft

3.1 Die experimentelle Methode in der Wirtschaftsethik
Wahrend fur die theoretischen Begrundungen von ethischen Normen bereits ausge- 
feilte Theorien vorliegen, erscheinen die empirischen Erkenntnisse uber moralisches 
Verhalten, insbesondere in der Sphare der Wirtschaft, noch un2ureichend. Es werden 
verschiedene Methoden eingeset2t, empirische Erkenntnisse 2u erlangen (Befragun- 
gen, Daten aus dem Feld etc.). Die Aussagekraft der durch die jeweiligen Methoden 
gewonnenen Daten ist unter Umstanden sehr eingeschrankt, da 2um Beispiel die Be- 
fragten nicht 2wingend 2utreffende Angaben machen, wie sie sich in konkreten Ent- 
scheidungssituationen tatsachlich verhalten wurden. Dies ist insbesondere in ethischen 
Dilemmasituationen 2u erwarten, da Befragte hier haufig motiviert sind, sich morali- 
scher dar2ustellen, als sie es tatsachlich sind, oder sie haben einfach ein 2u positives 
Selbstbild.
In Laborexperimenten konnen Handlungen vollstandig beobachtet werden und damit 
Ruckschlusse auf vorherrschende moralische Intuitionen ge2ogen werden (vgl. 2um 
Beispiel Cubitt et al. 2011; Burks/Krupka 2012). Solche Transparen2 ist bei unethi- 
schem Verhalten in der Wirtschaft nicht uneingeschrankt gegeben, weil die Akteure 
im Allgemeinen ein Interesse haben, ihre Handlungen versteckt durch2ufuhren. Eine 
weitere 2entrale Starke von Experimenten besteht darin, dass das Entscheidungsver- 
halten von Probanden unter kontrolliert variierten Bedingungen beobachtet werden 
kann, d.h. verschiedene Einflussfaktoren wie 2um Beispiel Aufdeckungswahrschein- 
lichkeiten oder angedrohte Sanktionen werden ge2ielt variiert. Das Labor ermoglicht 
somit kontrollierte Untersuchungen der Wirkung ein2elner Einflussfaktoren auf das 
Verhalten der Probanden. So kann 2um Beispiel die Wirkung der Aufdeckungswahr- 
scheinlichkeit bei einem korrupten Akt isoliert werden, indem alle anderen Bedingun­
gen gleich bleiben und nur die Hohe der Aufdeckungswahrscheinlichkeit variiert wird. 
Dies ermoglicht die Untersuchung kausaler Zusammenhange von Rahmenbedingun­
gen (zum Beispiel Hohe der Aufdeckungswahrscheinlichkeit) auf das tatsachliche 
Verhalten (2um Beispiel Haufigkeit der korrupten Akte). Daruber hinaus ist es mog- 
lich, den Einfluss unkontrollierbarer Einflusse (wie 2um Beispiel den Klang der Stim- 
me des Gegenubers oder dessen auBere Erscheinung) aus2uschalten. Damit wird die 
Interpretation der Daten erleichtert. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Teilnehmer Ent- 
scheidungen unter monetaren Anrei2en treffen. Monetare Anrei2e spielen auch in 
ethischen Dilemmasituationen im Wirtschaftsleben eine bedeutende Rolle. Somit wird 
die Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf Situationen auBerhalb des Labors erhoht.
Die Frage nach der Ubertragbarkeit der Ergebnisse (externe Validitat) auf das Verhal­
ten auBerhalb des Labors bleibt dennoch bestehen (vgl. Levitt/List 2007). Einige Ar- 
gumente werden vorgebracht, die besagen, dass aufgrund der erwunschten Kontrolle 
die Ubertragbarkeit auf Situationen auBerhalb des Labors eingeschrankt ist. So wird 
im Experiment die Wirkung von monetaren Anrei2en analysiert und der Einfluss 
nicht-monetarer Variablen (2um Beispiel Verlust des Jobs, physische Gewaltanwen- 
dung u.a.) vernachlassigt. AuBerhalb des Labors wissen die Menschen um die langfris- 
tigen und unter Umstanden lebenslangen Konsequen2en. Auch bekommen die Pro-

zfwu 15/3 (2014), 303—318 309

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 06.03.2026, 15:02:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303


banden im Labor ihre Rolle meist 2ufallig 2ugewiesen. AuBerhalb des Labors konnte 
die Verteilung der Rollen endogen sein (2um Beispiel durch Lerneffekte oder bewuss- 
te Berufswahl). Zudem wissen die Probanden im Labor, dass ihre Entscheidungen 
analysiert werden. Dies konnte da2u fuhren, dass sie sich fur die „moralischere“ Wahl 
entscheiden. Weiterhin wird eingewendet, dass Laborexperimente oft in entwickelten 
Landern durchgefuhrt werden. Einige moralische Dilemmasituationen in der Wirt- 
schaft sind jedoch besonders gepragt von spe2ifischen kulturellen und so2ialen Kon- 
texten. So ist Korruption 2um Beispiel haufig ein Problem in Entwicklungslandern 
(vgl. Transparency International 2013). Experimente in entwickelten Landern blenden 
so eventuell relevante Normen des jeweiligen Kontextes aus. Die Ubertragbarkeit von 
experimentellen Erkenntnissen auf die Wirtschaft kann uberpruft werden, indem die 
Ergebnisse aus Laborexperimenten mit Daten „aus dem Feld“ verglichen werden. 
Dabei werden Labor- und Feldexperimente als komplementare, d.h. als sich ergan- 
2ende Untersuchungsmethoden betrachtet. Im Fokus stehen die qualitative externe 
Validitat (Richtung des kausalen Effekts sollte im Feld gleich sein) und die quantitative 
externe Validitat, die verlangt, dass sowohl Richtung als auch AusmaB des kausalen 
Effekts im Feld gleich sein muss. Armantier und Boly (2012; 2013) fuhren Labor- und 
Feldexperimente mit dem gleichen Aufbau und der gleichen Variation an experimen­
tellen Bedingungen in Kanada und in Burkina Faso durch. Sowohl der Vergleich 2wi- 
schen den beiden Landern als auch der Vergleich 2wischen Labor- und Feldexperi- 
menten 2eigt ein ahnlich korruptes Verhalten hinsichtlich Richtung und GroBenord- 
nung. Im Folgenden wird argumentiert, dass ein besseres Verstandnis uber moralische 
Intuitionen und Verhaltensweisen der Menschen Hinweise daruber liefert, wie man ihr 
Vermogen starken kann, moralische Gebote in ihrem „Lebenswandel“, wie Kant sagt, 
um2uset2en.

3.2 Starkung des moralischen Vermogens, ethisch zu handeln

3.2.1 Zugang zu moralischen Intuitionen
Empirische Daten aus Experimenten konnen Informationen daruber geben, welche 
moralischen Intuitionen in spe2ifischen Situationen dominieren (2 .B. was wird unter 
bestimmten Bedingungen intuitiv als eine gerechte Aufteilung angesehen, vgl. Irlen­
busch 2003). Experimentelle Studien aus neuerer Verhaltensokonomie, Psychologie 
und Neurowissenschaft weisen besonders darauf hin, dass unbewusste Mechanismen 
wie moralische Intuitionen entscheidend fur die Bildung moralischer Urteile sind (vgl. 
Sunstein 2005; Trevino et al. 2006). Aufgrund der begren2ten kognitiven Fahigkeiten, 
fuhren nicht selten unbewusste psychologische Ver2errungen da2u, dass sich Men­
schen unmoralisch verhalten, obwohl sie sich grundsat2lich als moralisch handelnde 
Personen verstehen („bounded ethicality“, vgl. Ba2erman/Tenbrunsel 2011). Unethi- 
sches Handeln geschieht demnach oft unbewusst und greift auf spontan entstehende, 
(scheinbar) rechtfertigende Intuitionen 2uruck. Solche moralischen Intuitionen haben 
haufig einen validen Ursprung, werden aber unbewusst verallgemeinert und unter 
Umstanden auf unpassende Situationen ubertragen. So ist die moralische Intuition, 
dass unternehmerische Aktivitaten das Allgemeinwohl fordern, sicher sehr haufig 
valide. Eine solche Intuition kann aber nicht problemlos generalisiert und auf alle 
unternehmerischen Aktivitaten ubertragen werden, 2um Beispiel dann nicht, wenn

310

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 06.03.2026, 15:02:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303


diese nur mit korrupten Mitteln durchgefuhrt werden konnen. Experimente eroffnen 
einen empirischen Zugang 2u moralischen Intuitionen (vgl. Knobe/Nichols 2008). 
Geeignet gestaltete experimentelle Bedingungen erlauben die Entwicklung von Theo- 
rien daruber wie psychologische Mechanismen moralische Intuitionen beeinflussen. 
Anhand der Theorien uber das Zustandekommen moralischer Intuitionen konnen 
Ùberlegungen angestoBen werden, ob diese Intuitionen in konkreten Situationen ge- 
rechtfertigt sind und, falls dies nicht der Fall ist, wie sie korrigiert werden konnen (vgl. 
Haidt 2001). Daruber hinaus konnen durch Experimente mit verschiedenen Teilneh- 
mergruppen kulturelle Unterschiede hinsichtlich moralischer Intuitionen identifi2iert 
werden. Ein besseres Verstandnis uber die Bildung moralischer Intuitionen ermoglicht 
eine Aufklarung der Akteure daruber, unter welchen Bedingungen die moralischen 
Intuitionen eine unerwunschte Richtung nehmen und wann Wachsamkeit geboten ist. 
Auch kann eine bessere Kenntnis uber das Zustandekommen moralischer Intuitionen 
helfen, Bedingungen an2ustreben, in denen moralische Intuitionen und moralische 
Normen tenden2iell im Einklang sind. Beides kann da2u genut2t werden, das Vermo­
gen 2u verantwortlichem Handeln 2u starken.

3.2.2 Einfluss von Rahmenbedingungen aufVerhalten
Experimente liefern auch Erkenntnisse daruber, unter welchen Rahmenbedingungen 
unmoralisches Handeln, wie 2um Beispiel Korruption, ein geringeres AusmaB an- 
nimmt. Diese Erkenntnisse konnen genut2t werden, um es Menschen leichter 2u ma­
chen, an ihren moralischen Normen fest2uhalten. Eine solche Nut2ung von experi- 
mentell gewonnenen Erkenntnissen 2ur Verhaltensbeeinflussung wird gegenwartig 
unter den Begriffen „nudge" oder „moral machinery" diskutiert (vgl. Thaler/Sunstein 
2008; Appiah 2008). Auf einer Meta-Ebene geht es hier auch um die Frage, ob die 
Erkenntnisse, wie sich Menschen in bestimmten Situationen verhalten, aus ethischer 
Sicht da2u genut2t werden durfen, um sie in eine gewunschte Richtung 2u beeinflus­
sen. Entscheidend ist dabei — so eine Auffassung — wie die Richtung der Beeinflus- 
sung bestimmt wird. Unterschiede werden gesehen, ob die primare Intention auf eine 
Instrumentalisierung oder auf einen wohlwollenden Zweck gerichtet ist. Die erste 
Intention erscheint problematisch, da hier die Erkenntnisse missbrauchlich eingeset2t 
scheinen. Aber auch die 2weite, wohlwollende Richtung ist umstritten (vgl. Appiah 
2008). Das 2ugrundeliegende ethische Problem der Nut2ung von Erkenntnissen uber 
kausale Zusammenhange 2ur ge2ielten Verhaltensbeeinflussung ist jedoch nicht neu 
und besteht in vielen Dis2iplinen, wie 2um Beispiel im Marketing.
Wie dargelegt konnen Experimente also einen Zugang 2u moralischen Intuitionen 
liefern und Untersuchungen des Einflusses von Rahmenbedingungen auf Verhalten 
ermoglichen. Beides kann 2ur Starkung des Vermogens genut2t werden, ethisch 2u 
handeln. Um dies 2u veranschaulichen, werden im folgenden Abschnitt ausgewahlte 
Experimente 2um Korruptionsverhalten vorgestellt und mogliche Implikationen fur 
die Korruptionsbekampfung diskutiert.
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4. Experimentell gewonnene Erkenntnisse zur Korruptionsbekampfung

4.1 Experimentelle Studien zur Bildung moralischer Intuitionen

4.1.1 Reziprozitat und altruistisches Bestrafen
In diesem Abschnitt wird anhand von ausgewahlten, experimentellen Studien zur 
Korruptionsforschung dargestellt, wie die experimentelle Wirtschaftsforschung fur die 
Wirtschaftsethik nutzbar gemacht werden kann. Wir fokussieren im Folgenden auf die 
experimentelle Untersuchung der Identifizierung von moralischen Intuitionen, sowie 
auf den Einfluss von unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf das Verhalten von 
Menschen in Situationen, in denen Korruption eine Rolle spielt.6
In einer der ersten experimentellen Studien zum Korruptionsverhalten untersuchen 
Abbink et al. (2000; 2002) die stabilisierende Wirkung von Reziprozitat auf Korrupti- 
on. Beteiligt sind zwei Parteien (eine bestechende private Unternehmung und ein zu 
bestechender Beamter). Das Experiment hat zwei Stufen. Zunachst muss die beste­
chende Partei entscheiden, ob und in welcher Hohe ein Bestechungsgeld angeboten 
werden soll. Im zweiten Schritt entscheidet der Beamte, ob er das Geld annimmt und 
im Falle der Annahme, ob er gegen Aufwendung von geringen Kosten die von dem 
Unternehmen gewunschte, begunstigende Handlung durchfuhrt. Es wird also eine 
reziproke Beziehung zwischen dem Beamten und dem Unternehmen modelliert, in 
der der Beamte positiv reziprok auf ein Bestechungsgeld reagieren kann. Es zeigt sich, 
dass eine solche reziproke Beziehung die Korruption stabilisiert. Dies ist auch dann 
der Fall, wenn unbeteiligte Dritte unter der Korruption leiden wie der Vergleich mit 
einer zweiten experimentellen Bedingung zeigt. In ihr erhalten andere Versuchsteil- 
nehmer monetare Abzuge immer dann, wenn ein bestochener Beamter das Unter­
nehmen begunstigt Die reziproke Beziehung zwischen dem Beamten und dem Un­
ternehmen ist so stark, dass die Korruptionsrate trotz negativer, externer Effekte kon- 
stant bleibt. Die moralische Intuition des Beamten scheint durch die Neigung domi- 
niert zu sein, auf die begunstigende Aktion des Geldgebers begunstigend, d.h. rezip­
rok, zu reagieren (vgl. Frank/Lambsdorff 2010). Diese Neigung ist verstandlich und 
gehort zur Natur des Menschen als sozialem Wesen. Dennoch gerat sie in Wider- 
spruch zu der Neigung, negative Konsequenzen fur Unbeteiligte zu vermeiden. Of- 
fenbar dominiert die Neigung zum reziproken Verhalten uber das Gefuhl der Verant- 
wortung gegenuber unbeteiligten Dritten. Eine Moglichkeit zur Bekampfung der Kor­
ruption konnte hier bei der Aufklarung dieser intuitiven Dominanz ansetzen. Eine 
Verschiebung weg von der Neigung zu reziprokem Verhalten hin zu der Verpflich- 
tung gegenuber Dritten wurde die moralische Intuition mit der ethischen Norm der 
Unerwunschtheit von Korruption starker in Einklang bringen.
Gneezy et al. (2013) finden Anhaltspunkte dafur, dass die moralische Intuition der 
Reziprozitat teilweise durch monetare Anreize uberlagert werden kann. Im Experi­
ment konkurrieren zwei Teilnehmer um einen Preis und erbringen eine Leistung. Ein

Die hier diskutierten Befunde sind zum Teil angelehnt an die sehr informativen Ubersichten 
von Abbink und Serra (2012), Banuri und Eckel (2012), Bobkova und Egbert (2012) und 
Lambsdorff (2012), in denen sich auch weiterfuhrende Beispiele finden.
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dritter Teilnehmer fungiert als Schiedsrichter und ernennt den Sieger. Die Teilnehmer 
konnen Bestechungsgelder an den Schiedsrichter senden. Wenn der Schiedsrichter das 
Bestechungsgeld des Siegers behalten darf, dann tritt Korruption vermehrt auf und in 
86 Pro2ent der Falle gewinnt der Teilnehmer mit dem groBeren Bestechungsgeld. 
Wenn der Schiedsrichter jedoch beide Bestechungsgelder behalten darf, unabhangig 
davon, wen er als Sieger bestimmt, bestechen die Teilnehmer weniger, und der 
Schiedsrichter orientiert sich bei der Vergabe des Preises mehr an der tatsachlichen 
Leistung der beiden Teilnehmer. In dieser 2weiten experimentellen Bedingung reagiert 
der Schiedsrichter also weniger re2iprok auf das hohere Bestechungsgeld. Das Expe- 
riment 2eigt, dass monetare Anrei2e die Intuition, bevor2ugte Behandlung re2iprok 2u 
erwidern, teilweise verdrangen konnen.

4.1.2 Whistleblowing
Als ein Beispiel fur indirekte negative Re2ipro2itat kann die Weitergabe von Hinwei- 
sen uber beobachtetes unethisches (2um Beispiel korruptes) Verhalten in einem Un- 
ternehmen (Whistleblowing) angesehen werden. A uf der einen Seite fuhlen sich Hin- 
weisgeber dem Unternehmen als Arbeitgeber 2ur Loyalitat verpflichtet, welches man 
auch als Neigung 2ur positiven Re2ipro2itat auffassen kann. Daruber hinaus furchten 
sie Vergeltung durch Kollegen und Vorgeset2te. A uf der anderen Seite haben Hin- 
weisgeber die moralische Intuition, dass Ubeltater bestraft und weiterer Schaden von 
Dritten abgewendet werden muss.
Irlenbusch et al. (2013) untersuchen das Verhalten eines potentiellen Hinweisgebers, 
der eine unethische Handlung eines Kollegen beobachtet und an einen Compliance 
Officer weitergeben kann. Variiert werden die negativen Auswirkungen auf unbeteilig- 
te Dritte und die Vorgabe einer ethischen Verhaltensrichtlinie („Code of Conduct“). 
Die Autoren finden Anhaltspunkte, dass die Entscheidung des Hinweisgebers maB- 
geblich von seiner Einschat2ung be2uglich des Verhaltens des Compliance Managers 
abhangt. Wenn es negative Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte gibt, dann entschei- 
det sich der Hinweisgeber haufiger, den Hinweis 2u geben, weil er die Intuition hat, 
dass der Compliance Officer dem Hinweis eher nachgeht. Tatsachlich ist dies auch der 
Fall, d.h. der Compliance Officer geht dem Hinweis haufiger nach, wenn es negative 
Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte gibt. Dies ist besonders dann 2u beobachten, 
wenn den Teilnehmern eine ethische Verhaltensrichtlinie gegeben wird. Das deutet 
darauf hin, dass potentielle Hinweisgeber davon ausgehen, dass sie eher auf die unter- 
stut2ende moralische Intuition einer anderen Person (2.B. eines Compliance Officers) 
bauen konnen, wenn unbeteiligte Dritte deutlich geschadigt werden.
Die Entscheidung, einen Hinweis 2u geben, wird haufig durch die Angst verhindert, 
ausgegren2t und bestraft 2u werden. Dieses Gefuhl ist begrundet. Reuben und Ste- 
phenson (2013) untersuchen in einem Experiment, wie Hinweisgeber in ihrem Umfeld 
angesehen werden. Die Teilnehmer erhalten die Moglichkeit, eine unwahre Angabe 2u 
machen, um sich 2u bereichern. Weitere Mitglieder des Teams haben die Moglichkeit, 
diese Lugen 2u melden und damit die Lugner 2u sanktionieren. Nach einigen Runden 
wird ein Teammitglied 2ufallig aus jeder Gruppe entfernt, welches in der ersten expe­
rimentellen Bedingung durch eine 2ufallig ausgewahlte neue Person erset2t wird. In 
einer 2weiten experimentellen Bedingung konnen die verbliebenen Teammitglieder
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uber das neu auf2unehmende Mitglied abstimmen. Hier2u erhalten die Teammitglie- 
der Informationen uber das vorherige Verhalten moglicher Kandidaten in ihren ehe- 
maligen Teams. Die experimentellen Ergebnisse 2eigen, dass ehemalige Hinweisgeber 
signifikant seltener als ehemalige Lugner aufgenommen werden. Das Experiment 
liefert Anhaltspunkte dafur, dass Hinweisgeber von Kollegen und Vorgeset2ten unter 
Umstanden gemieden werden, obwohl sie sich ethisch verhalten haben.

4.1.3 Graduelle Erosion ethischen Verhaltens
Oft ist die Wahrnehmung von unethischem Verhalten eingeschrankt. So belegt 2um 
Beispiel eine experimentelle Studie, dass Menschen unethisches Verhalten bei anderen 
seltener wahrnehmen, wenn es in (kleinen) graduell wachsenden Schritten geschieht 
(vgl. Ba2erman/Gino 2009). Wie das wohl beruhmteste Experiment in der Nach- 
kriegs2eit von Milgram (1974) nahe legt, gilt diese ver2errte Wahrnehmung nicht nur 
fur beobachtetes unethisches Verhalten anderer, sondern auch fur die Wahrnehmung 
eigenen unethischen Verhaltens. In seinem Experiment 2ur Rolle von Gehorsamkeit 
werden Teilnehmer von einer Autoritatsperson aufgefordert, einer anderen Person 
StromstoBe als Reaktion auf einen ausbleibenden Lernerfolg 2u verabreichen. Die 
Teilnehmer sind angewiesen, die StromstoBe derart 2u verabreichen, dass ihre Intensi- 
tat in kleinen Schritten im Laufe der Zeit ansteigt. Es wird beobachtet, dass 65 Pro- 
2ent der Teilnehmer dem Lernenden StromstoBe bis 2ur maximalen Intensitat von 
450 Volt verabreichen. Es ist 2u vermuten, dass die Teilnehmer deutlich weniger ge- 
horchen wurden, wenn die Autoritatsperson sie gleich 2u Beginn aufgefordert hatte, 
einen StromstoB von 450 Volt 2u verabreichen. Auch fur die unethische Praxis der 
Korruption ist bekannt, dass sie bei graduellem Anwachsen eher ak2eptiert 2u werden 
scheint. Korruption, die mit graduell wachsenden „Geschenken“ 2u einer akzeptierten 
Praxis wird, scheint als weniger gravierend wahrgenommen 2u werden.

4.2 Experimentelle Studien zum Einfluss von Rahmenbedingungen auf 
Verhalten

4.2.1 Wirkung von Aufdeckungsbedingungen und Strafe
In einer weiteren Bedingung von Abbink et al. (2002) wird mit einer relativ niedrigen 
Wahrscheinlichkeit (0,3 Pro2ent), eine begunstigende Aktion eines Beamten aufge- 
deckt. Im Falle der Aufdeckung werden die beiden in die Korruption involvierten 
Teilnehmer als Strafe vom Experiment ausgeschlossen und sie erhalten keine Aus2ah- 
lung („sudden death“). Bestechungsangebote und begunstigende Entscheidungen 
gehen durch die Androhung von Strafe um ein Drittel 2uruck, trot2 der vergleichswei- 
se geringen Wahrscheinlichkeit pro Runde, entdeckt 2u werden und der im Experi­
ment nachgewiesenen Neigung vieler Menschen, kumulierte Wahrscheinlichkeiten 2u 
unterschat2en. Dies 2eigt 2um einen die Wirksamkeit hoher Strafen. Zum anderen 
legen die Ergebnisse nahe, durch AufklarungsmaBnahmen die Wahrnehmung von 
kumulierten Wahrscheinlichkeiten 2u verbessern.
Serra (2011) beschreibt 2wei verschiedene Mechanismen 2ur Korruptionsbekampfung: 
top-down und bottom-up-Mechanismen. Ein Teilnehmer in der Rolle des Beamten 
kann ein Bestechungsgeld fur eine Dienstleistung von einem anderen Teilnehmer in
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der Rolle des Burgers verlangen. Durch die Korruption wurden sich beide besser stel- 
len, jedoch schadet dies unbeteiligten Dritten. Die Moglichkeit der Aufdeckung des 
Korruptionsversuchs wird experimentell variiert. In einer experimentellen Bedingung, 
„top-down“, wird der Korruptionsversuch mit einer Wahrscheinlichkeit von 4 Pro- 
2ent entdeckt. In einer 2weiten experimentellen Bedingung, „bottom-up“, muss der 
Burger den Korruptionsversuch 2unachst melden, bevor die Aufdeckungswahrschein- 
lichkeit von 4 Pro2ent greift. Damit ist die Aufdeckungswahrscheinlichkeit in der bot- 
tom-up-Bedingung nie groBer als in der top-down-Bedingung. Interessanterweise ist 
die Haufigkeit der Korruptionsversuche in der bottom-up-Bedingung jedoch deutlich 
niedriger als in der top-down-Bedingung. Moglicherweise wird die Aufdeckungswahr­
scheinlichkeit in der bottom-up-Bedingung irrtumlicherweise als hoher eingeschat2t 
als in der top-down-Bedingung, da sie aus 2wei Quellen (exogener Zufall und Mel- 
dung durch den Burger) stammt.

4.2.2 Personal-Rotation
Abbink (2004) hat den Effekt von Personal-Rotation 2ur Bekampfung von Korrupti­
on untersucht. Teilnehmer in der Rolle eines Beamten und Teilnehmer in der Rolle 
eines potentiell Bestechenden interagieren uber mehrere Runden miteinander, wobei 
sie in jeder Runde einem neuen Interaktionspartner 2ugewiesen werden. Diese Studie 
bestatigt, dass ein haufiger Wechsel von Positionen Bestechung signifikant redu2iert, 
denn dies scheint die Entwicklung von langerfristigen (Re2ipro2itats-) Be2iehungen 
2wischen Beamten und Bestechenden 2u erschweren. In der Praxis ist so ein Vorge- 
hen jedoch mit hoheren Trainingskosten und EffÌ2ien2verlusten durch unerfahrene 
Arbeiter und Arbeitsun2ufriedenheit verbunden.

4.2.3 Vier-Augen-Prinzip
Ein weiteres Experiment beschaftigt sich mit dem Vier-Augen-Prin2ip 2ur Bekamp­
fung korrupten Verhaltens. Ausgehend von dem experimentellen Design von Abbink 
et al. (2002) fuhrt Schickora (2011) in einigen experimentellen Bedingungen einen 
2weiten Beamten ein. Die Idee ist, dass die beiden Beamten sich einigen mussen, um 
ein Bestechungsgeld an2unehmen (Vier-Augen-Prin2ip). Mit diesem experimentellen 
Design konnen 2wei Effekte analysiert werden: (i) Teilungseffekt: Im Falle einer Be­
stechung mussen sich 2wei Beamte das Bestechungsgeld teilen, was die Kosten fur 
Korruption erhohen b2w. den Vorteil eines ein2elnen Beamten verringern konnte. (ii) 
Gruppenentscheidungseffekt: Die Notwendigkeit der gemeinsamen Entscheidung 
konnte die Entscheidung eines unsicheren Beamten umstimmen. Dies kann in beide 
Richtungen erfolgen, d.h. entweder wird ein Beamter, der alleine ehrlich entscheiden 
wurde, 2ur Korruption verleitet oder ein Beamter, der sich alleine fur Korruption 
entscheiden wurde, wird durch den Gruppenentscheidungspro2ess uber2eugt, ehrlich 
2u sein. Die Ergebnisse legen nahe, dass das Vier-Augenprin2ips eher die Korrupti- 
onsneigung erhoht. Zwar verringert der Teilungseffekt die Korruption, jedoch wird 
dies uberkompensiert durch Gruppenentscheidungseffekte hin 2u vermehrter Beste­
chung.

zfwu 15/3 (2014), 303-318 315

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 06.03.2026, 15:02:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1439-880X-2014-3-303


5. Zusammenfassende Diskussion und Ausblick
Der Uberblick uber die experimentellen Studien 2eigt, dass sie Beobachtungen von 
moralischen Intuitionen und Verhaltenstenden2en in Situationen ermoglichen, in de- 
nen andere Forschungsmethoden an ihre Gren2en stoBen. Ethische Normen wie 2.B. 
die Unterlassung der Korruption sind leichter 2u befolgen, wenn sie mit den jeweiligen 
moralischen Intuitionen der Wirtschaftsakteure im Einklang sind. So kann 2um Bei­
spiel eine genaue Kenntnis der intuitiv wirksamen graduellen Erosion moralischen 
Verhaltens helfen, wirksame MaBnahmen 2u ergreifen, um es Menschen leichter 2u 
machen, der Korruption 2u widerstehen (2um Beispiel durch klar definierte Gren2en, 
welche Begunstigungen als Bestechungsgeld angesehen werden und welche nicht). 
Der dadurch er2ielte „Schubs“ („nudge“) in die gewunschte Richtung erscheint im 
Falle der Korruption nicht umstritten. Im Gegenteil: Er starkt die kritische Urteilskraft 
individueller Selbstbindung, so dass 2u hoffen ist, dass Unternehmer wie Eginhard 
Viet2 ihre moralische Intuitionen und ethisches Handeln eher in Einklang bringen 
konnen.
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